
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2022/1/14 Ra 2021/13/0083
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.01.2022

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1

BAO §269 Abs1

Rechtssatz

Bei ausdrücklicher Verweigerung der Mitwirkung an der Wahrheits9ndung tritt die Verp:ichtung der Behörde (und des

VwG) zur amtswegigen Sachverhaltsermittlung zurück.
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